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weiterer kommunalrechtlicher 
Beschluss Gemeindevertretung der 
Schutz zur zukünftigen Gestam 
die örtliche 

gilt für die in 
der 

Satzung. 

(2) Die gilt für Um-, Erweiterungs- und sowie für Einfriedungen und 
Grundstücksfreiflächen, soweit Erscheinungsbild des und 

(3) Aufstellung von Bebauungsplänen kann festgelegt werden, dass für die innerhalb 
des Geltungsbereiches gelegenen von der der 
Ortsgestaltungssatzung abgesehen werden kann. ist davon auszugehen, im 
Zusammenhang mit der Aufstellung von Satzungen entsprechende neue Festsetzungen 
getroffen werden. Diese sollen insgesamt im Teil B des Bebauungsplanes werden. 

Neubauten, und 
müssen nach Maßgabe der §§ 3 bis 7 
herstellen. 

hinsichtlich: 
Größe und Proportionen der 

der baulichen Anlagen, 
Dachformen, Dachdeckung, 

§2 
an 

sowie sonstige an 
charakteristische Dorfbild wahren bzw. wieder 

Ausbildung der Außenwandflächen und 
Wandöffnungen, 
der Materialwahl und 



§3 

zur 
gilt nicht für landwirtschaftliche 

für Straßenabschnitte, in denen 
charakteristisch ist. 

(5) sind als Anbauten an allen Seiten 
die Gestaltung bei 

(6) Die Sockelhöhe darf maximal 0,60 m der mittleren die 

zur 

in der 
2 m 

Die Sockelhöhe wird mit Oberkante des 
Fertigfußbodens Erdgeschossfußbodens Anbauten ist die Sockelhöhe 
des bestehenden Gebäudes aufzunehmen. 
Ausnahmsweise kann von der Einhaltung Festlegungen zur Sockelhöhe befreit werden, 
wenn die prägende Bebauung in der Nachbarschaft andere Sockelhöhen aufweist und die 
neue Bebauung in dem vorhandenen Bestand gleichartig eingeordnet werden soll oder wenn 
die Einhaltung der festgesetzten Sockelhöhe aufgrund der vorhandenen Topografie zu 
erhöhten Aufwendungen der Erschließung führen würde; jedoch darf letzteres nicht zu einer 
Beeinträchtigung des städtebaulichen Gesamteindrucks führen. 

(7) Die Traufhöhe eingeschossiger Gebäude darf höchstens 4,00 m über Oberkante 
Fertigfußboden des Erdgeschosses betragen. Ausnahmen von der Regel sind zulässig, sofern 
dies durch die vorgeprägte Umgebung begründet ist. Die Definition der Traufhöhe ist der 
Schnittpunkt der verlängerten Außenwand mit der Dachaußenhaut jeweiligen 
dies bezieht sich auf das Hauptgebäude. 
Ausnahmeweise sind für gewerblich oder landwirtschaftlich genutzte 
Dachneigungen kleiner 20° Traufhöhen bis zu 5,50 m zulässig. 



Erläuterungen zu § 3 
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§4 
Dächer 
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(1) Die Hauptdächer sind als symmetrische Sattel- oder Krüppelwalmdächer mit einem 
Neigungswinkel zwischen 40° und 55° zu errichten. Bei gewerblich oder landwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden sind Satteldächer mit Neigungen von 15° bis 50° zulässig . Walmdächer 
sind innerhalb des Satzungsbereiches unzulässig (der Bungalowtyp ist damit auszuschließen) . 

(2) Freistehende Garagen und Nebengebäude sind nur mit Satteldächern von 25° bis 50° 
Dachneigung oder mit Pultdächern bis 30° Dachneigung oder mit Flachdächern zu lässig. 
Gleiche Festsetzungen gelten für Carports. Bei traufseitig angebauten Garagen ist das 
Hauptdach über dem Garagenbau abzuschleppen. 



(3) Der First ist immer in Längsrichtung des Hauptgebäudes anzuordnen. 

(4) Für die Dacheind~ckung sind Dachziegel oder Dachsteine nur in naturroten oder braunen 
oder anthrazitfarbenen Farbtönen oder Reeteindeckung zu verwenden. Die Hauptdachflächen 
eines Gebäudes sind einheitlich und gleichfarbig zu gestalten. Unzulässig sind glasierte und 
edelengobierte Dachsteine. Zulässig sind einfach engobierte Dachsteine. 

(5) Auf ehemals reetgedeckten Gebäuden können ersatzweise auch Welltafeln oder 
-bleche in naturroter, brauner und grauer oder anthraziter Farbgebung zur Dachdeckung 
verwendet werden. Bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden und untergeordneten 
Nebengebäuden mit Dachneigungen unter 20° können auch dunkelgrüne, rotbraune oder 
hellgraue Wellplatten bzw. Bleche verwendet werden. 

(6) Der Dachüberstand darf bei Wohngebäuden traufseitig maximal 70 cm und giebelseitig 
maximal 30 cm betragen. Für Bedachungen aus Reet gelten die Vorgaben für die 
Dachüberstände nicht. 

(7) Dacheinschnitte zur Ausbildung von Loggien sind straßenseitig unzulässig . 

Brläuterunqen zu 5 4 

- Dachformen (Abs. 1) 

- angebaute Garagen (Abs. 2) 
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§5 

(1) Dachaufbauten in Form von Schleppgauben, Fledermausgauben, 
Satteldachgauben mit steilem 

Gebäudeseiten hervorspringen. 
Zwischen dem Fußpunkt Dachgaube und der müssen mindestens 3 
Dachziegelreihen durchlaufen. 

einer Dachgaube darf i/3 der Trauflänge nicht überschreiten. Die Gesamtbreite 
darf 50 % der jeweiligen Trauflänge nicht überschreiten. sind in ihrer 

lotrecht auf die Öffnung der abzustimmen. 

(3) (Frontspieß) bzw. sind Satteldächer mit einer 
von mindestens 30° in das Gefüge des Haupthauses Breite eines 
Frontispizes bzw. eines Zwerchgiebels darf 1/2 der Trauflänge der jeweiligen Gebäudebreite 
nicht überschreiten. 

von Gauben Je 
darf nur ein Zwerchgiebel oder Frontispiz (Frontspieß) angeordnet werden. 



Dachflächenfenster ist auf die Fensteröffnungen der Fassade abzustimmen. Für sie gilt Abs . 2 
Satz 3 entsprechend. 

(6) Dachgauben, Zwerchgiebel und liegende Dachfenster müssen einen Abstand zu den 
Giebeln von mindestens 1,5 m einhalten. 

(7) Die Dacheindeckung von Gauben und Zwerchgiebeln muss in Material und Farbe dem 
Hauptdach entsprechen. 

(8) Die Firste von Giebelgauben müssen mindestens 2 Dachziegelreihen unterhalb des 
Hauptfirstes liegen. Der Ansatz der Bedachungen von Schleppgauben darf nicht mit dem 
Hauptfirst des jeweiligen Gebäudes zusammenfallen. Er muss mindestens einen Abstand von 
2 Dachziegelreihen zum Hauptfirst aufweisen. 

Erläuterungen zu § 5 

- Breite der Dachgauben und Dachfenster 
(Abs. 2, 5 und 6) 
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- Frontispize und Zwerchgiebel (Abs. 3) 
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- Abstand der Dachgauben von Traufe und First 

Schleppgauben 

ziegelreihen. 

Satteldachgauben 

.min. 2 Dac.h- · 

zlegelreih~ri 

.Ktttf+I+-~ min. 2 Dach
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§6 

auf die 

(4) Windfänge, Erker und in mit 

(5) Fachwerkteile Verbretterungen sind '-'"'''M""'"' rotbraun bis 
dunke~rün bzw. zu 

werden. 

(6) Bei Wirtschaftsgebäuden ist eine Verkleidung mit senkrecht/waagerecht laufenden 
Wellfasertafeln und nicht glänzenden 

(7) Zur Außenwandgestaltung 
Baustoffe oder Materialien 

( 1) oder 
werden. 

keine werden, die andere 

§7 

bei Sanierungsmaßnahmen nicht verändert 

(2) dürfen in Außenwänden an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen nicht 
verwendet werden. 

sind 
und 

in Holz in farbig Metall oder 
Effekte sind nicht 



nur an der der einer 
sind Werbeanlagen mit flimmerndem oder 

(1) Die nicht überbauten 
Verkehrsfläche und der bis zu 
Gebäudeflucht anzulegen und zu unterhalten; als 

verlängerten vorderen 
sind nur 

von 5 m zur zugehörigen öffentlichen Straße 
und sind erst ab einem Abstand von 5 m zur zugehörigen 

Straße zulässig; sie sind im Vorgartenbereich unzulässig. Lediglich für Grundstückszufahrten 
darf der Vorgartenbereich unterbrochen werden. 

(2) oberirdische Aufstellung von Flüssiggastanks 
sofern ordnungsgemäße Betankung der Tanks 
möglich ist bzw. nachgewiesen werden kann. 

für Abfallbehälter 
öffentlichen optisch 

(1) Wer oder fahrlässig eim~m Gebot oder 
dieser einer aufgrund 

ist im Vorgartenbereich nur zulässig, 
auf anderen Grundstücksteilen nicht 

nur , wenn sie zur 

nach§§ 3, 5, 6, 7, 8, 9 10 
vollziehbaren Anordnung 

zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig 
Mecklenburg-Vorpommern und 

des § 84 Abs. 1 i 
mit Bußgeld werden. 



§ 12 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung in Kraft. 

Bürgermeister 
der Gemeinde Kalkhorst 

Die Gemeinde Kalkhorst macht die Satzung zur Ortsgestaltung hiermit durch 
Veröffentl ichung bekannt. 

Hinweis 
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg - Vorpommern ist 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich , wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Kalkhorst 
geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften kann hiervon abweichend stets geltend gemacht werden. 

Kff 19.05.2014 p 
Bürgermeister 

~\>~ TCil~ 
~ . I ~o 

<' 'fJ 
u.:i Vl 
C) ...; 

der Gemeinde Kalkhorst 
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